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Feststellung des Mitglieds, das am längsten ununterbrochen der 
Stadtverordnetenversammlung angehört, sowie Übergabe der Sitzungsleitung 
 
a) Erläuterung: 
Gemäß § 56 Abs. 2 HGO wird die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung durch 
den Bürgermeister eröffnet. 
 
Da zu diesem Zeitpunkt noch kein Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung gewählt ist, wird 
die Sitzungsleitung bis zur Wahl des Vorsitzenden durch die „dienstälteste“ Stadtverordnete oder 
den dienstältesten Stadtverordneten wahrgenommen, der oder die sich zur Leitung der Sitzung 
bereiterklärt. 
 
Als dienstältestes Mitglied gilt das Mitglied mit der längsten ununterbrochenen Zugehörigkeit zur 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
Die Verwaltung hat auf Grundlage der vorliegenden Mandatszeiten folgende Rangfolge ermittelt: 
 

1. Klaus Bölling, Mitglied seit 1985, Dauer der Mitgliedschaft somit 41 Jahre 
2. Axel Becker, Mitglied seit 2001, Dauer der Mitgliedschaft somit 25 Jahre 
3. Günther Koch, Mitglied seit 2011, Dauer der Mitgliedschaft somit 15 Jahre 
4. Achim Jäger, Mitglied seit 2011, Dauer der Mitgliedschaft somit 15 Jahre 
5. Bruno Haßenpflug, Mitglied seit 2011, Dauer der Mitgliedschaft somit 15 Jahre 
6. Christian Marx, Mitglied seit 2011, Dauer der Mitgliedschaft somit 15 Jahre 

 
Bei gleicher Dauer der Mitgliedschaft entscheidet das höhere Lebensalter. 
 
Der Bürgermeister stellt das dienstälteste Mitglied fest, das sich zur Sitzungsleitung bereiterklärt hat, 
und übergibt diesem die Sitzungsleitung bis zur Durchführung der Wahl des Vorsitzenden der 
Stadtverordnetenversammlung. 
 
 
 
 




